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Sanierung/Umbau zu hindernisfreien Bushaltestellen
Genehm ig u ng San ieru ngskonzept u nd Bewillig u ng Rahmenkred it 6.5.1.1

Gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 28. Mai 2019 und auf Art. 35, Ziff . 2
der Gemeindeordnung

BESCHLIESST DER GEMEI NDERAT

1. Für die Sanierung beziehungsweise den Umbau zu hindernisfreien Bushal-
testellen im Stadtgebiet wird ein Rahmenkredit im Betrag von CHF 650'000
inkl. MWST zu Lasten der lnvestitionsrechnung, Konto-Nr. 205.5010.009,
bewilligt.

2. Mitteilung durch Protokollauszug an

- Stadtrat
- Finanzen und Liegenschaften
- Bau und lnfrastruktur, Bereich Tiefbau und Unterhalt
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BERICHT

1. Ausgangslage

Das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes (BehiG), das am 1. Ja-
nuar 2004 in Kraft getreten ist, verlangt, dass bestehende Bauten und Anlagen
sowie Fahrzeuge für den öffentlichen Verkehr spätestens 20 Jahren nach dem
lnkrafttreten dieses Gesetzes behindertengerecht sein müssen (Art. 22 Abs. 1

BehiG). Diese zwanzigjährige Frist läuft Ende 2023 ab. Daraus folgt, dass bis
zu diesem Datum unter anderem die Bushaltestellen den Bedürfnissen von al-
ters- und behinderungsbedingt beeinträchtigten Menschen angepasst werden
müssen.

Die Umsetzung der Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes erfolgt
im Kanton Zürich über das kantonale Strassengesetz. Zur Strasse gehören ge-
mäss $ 3 Strassengesetz (StrG) auch die Flächen des ruhenden öffentlichen
und privaten Verkehrs (2.8. Parkplätze und Haltestellen) sowie alle dem bestim-
mungsgemässen Gebrauch dienenden Bauten und Einrichtungen. Da die Hal-
testellen als Teil der Strasse gelten (S 14 StrG), hat der Strasseneigentümer
deren Anpassungen zu verantworten beziehungsweise zufinanzieren. Der Kan-
ton Zürich empfiehlt bauliche Standards, mit denen das Behindertengleichstel-
lungsgesetz des Bundes erfüllt wird.

Die Abteilung Bau und lnfrastruktur hat Grundlagen erarbeitet, um Klarheit über
den aktuellen Zustand zu erhalten und den Handlungsbedarf zu bestimmen. lm
Gebiet der Stadt Opfikon werden 34 Bushaltestellen an kommunalen Strassen
bedient. Die weiteren2l Bushaltestellen an den Kantonsstrassen sind nicht Be-
standteil des Sanierungskonzeptes. Dafür ist der Kanton Zürich verantwortlich.

Bei 17 der 34 Bushaltestellen an kommunalen Strassen besteht Handlungsbe-
darf. Bei 16 von den 34 Bushaltestellen besteht nicht unmittelbar, das heisst
nicht bis 2023, Handlungsbedarf. Diese sind mit einer Haltekantenhöhe von
'16 cm und einer genügend grossen Manövrierfläche ausgestattet. Bei einer ein-
zigen der 34 Bushaltestellen besteht kein Handlungsbedarf.

2. Ausbau Standard

Der Kanton Zürich empfiehlt folgenden Standard
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Haltekantenhöhe 22 cm, Manövrierfläche auf gesamte Länge der Bushaltestelle
>200m
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Abbildung 1

Abbildunq 1

Hindernisfreie Bushaltestellen, Empfehlung zur Ausgestaltung, Kanton Zürich,
Version 2.0, 30. April 2018, Schema Baulicher Standard für hindernisfreie Bus-
haltestellen

Baulicher Standard aus geometrischen Gründen nicht möglich am bestehenden
Standort
- Verschiebung der Haltestelle
- Verkürzte hohe Haltekante mit einer Breite > 2.00 m auf eine Länge von min-

destens 4.00 m.

Hohe Haltekante bei Verschiebung oder verkürzte Form nicht möglich
- Haltekantenhöhe. 16 cm, Breite Manövrierfläche >- 2.90 m auf ganze Fahr-

zeuglänge, min. auf eine Länge von 4.00 m. ln Ausnahmefällen kann der Ma-
növrierbereich von 2.90 m auf 2.30 m reduziert werden.
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Abbildung 2

Abbildunq 2
Hindernisfreie Bushaltestellen, Empfehlung zut Ausgestaltung, Kanton Zürich,
Version 2.0, 30. April 2018, Schema Bushaltekante 16 cm

Die Anderungen der baulichen Standards in ,,Hindernisfreie Bushaltestellen,
Empfehlung zur Ausgestaltung, Kanton Zürich" von der Version 1.0 vom 7. Ap-
ril2014 zur Version 2.0 vom 30. April 2018 betreffen den Neubau respektive
Umbau von heute nicht hindernisfreien Bushaltestellen. Bushaltestellen, die seit
2014 auf Basis der Erstauflage der vorliegenden Empfehlungen mit 16 cm ho-
hen Haltekanten ausgestattet wurden, müssen gemäss aktueller Einschätzung
bis Ende 2023 nicht umgebaut werden.

3. Sanierungskonzept der Stadt Opfikon

Die Sanierung der nicht hindernisfreien Bushaltestellen soll auf vier Jahre ver-
teilt werden. Dabei sollen die Sanierungsprojekte nach Prioritäten ausgeführt
werden. Bushaltestellen, welche in den Bereich von Strassensanierungsprojek-
ten fallen, sind ebenfalls hindernisfrei auszugestalten.

Bushaltestellen, welche eine Haltekante von mind. 16 cm und eine Manövrier-
fläche von mind. 2.90 m aufweisen, werden nicht bis 2023 umgebaut. Dies er-
folgt anlässlich der nächsten Strassensanierung.

Die Haltestellen im Dorfkern werden nicht weiter umgebaut im Hinblick auf den
Ortsbi ldschulz (2.8. alter Dorfbru nnen).

Basierend auf einer Kostenschätzung ist im Finanzplan über mehrere Jahre,
2019 bis 2023, ein Gesamtbetrag von CHF 1'250'000 eingestellt. Dabei ist eine
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Reserve von ca. 10% Landerwerb, Honorare und allfälliger Anpassung der Di-
mensionen beim Bauprojekt vorgesehen. Entsprechend ist in der lnvestitions-
rechnung 2019 für die Sanierung der Bushaltestellen ein Betrag von
CHF 250'000 zu Lasten Konto-Nr. 205.5010.009 vorgesehen. Die Überprüfung
der Massnahmenplanung ergab einen geringeren Finanzbedarf für die Sanie-
rung aller Haltestellen. Es sind mit Kosten von CHF 650'000 für Projektierung,
Bau und Landen¡uerb zu rechnen. Für das Jahr 2019 wird zu Lasten Konto-Nr.
205.5010.009 ein Betrag von CHF 100'000 benötigt,

4. Kapitalfolgekosten

Gemäss $ 37 des Kreisschreibens der Direktion des lnnern über den Gemein-
dehaushalt beträgt der Richtwert der jährlichen Kapitalfolgekosten (Abschrei-
bung und Verzinsung) mindestens 10%, bei Mobilien20% der Netto-lnvestition,
Die jährlichen Kapitalfolgekosten betragen bei einem Satz von 10% durch-
schnittlich rund CHF 13'000.

5. Beiträge / Subventionen

Für die Ausrichtung eines Staatsbeitrages besteht auf Grund der gesetzlichen
Bestimmungen kein Anspruch. Auch können, da es sich um eine reine Sanie-
rung der Bushaltestellen handelt, keine Grundeigentümerbeiträge eingefordert
werden.

6. Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt, für die Sanierung beziehungsweise den Um-
bau zu hindernisfreien Bushaltestellen ein Rahmenkredit im Betrag von
CHF 650'000 inkl. MWST zu Lasten der lnvestitionsrechnung, Konto-Nr.
205.5010.009, zu bewilligen.

NAMENS DES STADTRATES
Präsident: Stadtschreiber:
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